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In seiner Entscheidung vom 05.05.2025, 
8  U  1482/24 (WM 2025, 1333 Rn. 124 m. 
Anm. Newinski-Wellkamp, BKR 2025, 860 
ff. sowie Mimberg, RdZ 2025, 206 u. H. dar-
auf, dass NZB unter XI ZR 71/25 eingelegt 
wurde), musste sich das Oberlandesgericht 
Dresden zunächst mit der Frage ausein-
andersetzen, ob die betroffene Sparkasse 
dem Anspruch ihres Kunden gemäß § 675u 
Satz 2 BGB nach den Grundsätzen von Treu 
und Glauben gemäß § 242 BGB ihren gegen-
über ihrem Kunden zustehenden gegenläu-
figen Schadensersatzanspruch nach §  675v 
Abs.  3 Nr.  2 BGB entgegenhalten kann (zu 
dieser dem Kreditinstitut selbst dann zuste-
henden Dolo-agit-Einrede, wenn dieser wirt-
schaftlich vollständig an die Stelle des dem 
Kunden nach § 675u S. 1. BGB zustehenden 
Aufwendungsanspruchs tritt, vgl. BGH, Urteil 
v. 22.07.2025, XI ZR 107/24, NJW 2025, 3076 
m. Anm. Buck-Heeb sowie Kropf, WuB 2025, 
385f. und Edelmann, BTS Ausgabe Septem-
ber 2025, 71 f.) oder ob dieser Schadens-
ersatzanspruch der Sparkasse nach § 675v 
Abs. 3 Nr. 2 BGB gemäß § 675v Abs. 4 Satz 1 
Nr. 1 BGB ausgeschlossen ist, weil die Spar-
kasse zwar bei der Autorisierung des konkre-
ten Zahlungsvorgangs eine starke Kundenau-
thentifizierung verlangt hat, entgegen der 
sie, die Sparkasse, aus § 675m Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 BGB i. V. m. § 55 Abs. 1 Satz 1 ZKG tref-
fenden aufsichtsrechtlichen Pflicht aber 
nicht auch beim Login in das Onlinebanking.

Unter Hinweis auf seine frühere Entschei-
dung vom 11.04.2024, 8 U 1023/23, legt das 
Oberlandesgericht Dresden diesbezüglich 
mit umfassender Begründung dar, dass und 
aus welchen Gründen das Fehlen der star-
ken Kundenauthentifizierung für das Login 
in das persönliche Onlinebanking des Bank-

kunden nicht dazu führt, dass ein etwaiger 
Schadensersatzanspruch des beklagten Kre-
ditinstituts gemäß §  675v Abs.  3 Nr. 2 BGB 
wegen § 675v Abs.  4 Satz  1 Nr.  1 BGB von 
vornherein ausgeschlossen ist (Rn. 91–104). 
Dabei zeigt das Oberlandesgericht Dresden 
auf, weswegen der Ausschlusstatbestand 
des § 675v Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BGB nur dann 
eingreift, wenn der Zahlungsdienstleister 
des Zahlers eine starke Kundenauthentifizie-
rung i. S. d. § 1 Abs. 24 ZKG für den konkre-
ten Zustellungsvorgang nicht verlangt. Ins-
besondere hebt das Oberlandesgericht Dres-
den in diesem Zusammenhang hervor, dass 
aufsichtsrechtliche Pflichten im Zusammen-
hang mit dem Zugang zum Online-Banking 
zwar im Einzelfall zur Bestimmung von Ver-
tragsinhalten herangezogen werden kön-
nen, wenn sie Ausdruck einer allgemeinen 
Rechtspraxis sind, dass jedoch in Ansehung 
des Wortlauts der Norm, des Gesamtzusam-
menhangs sowie des systematischen Kon-
texts im Rahmen des §  675v Abs.  4 Satz  1 
Nr.  1 BGB auch diesbezüglich nur auf den 
konkreten Zahlungsvorgang abzustellen ist 
(Rn. 101).

Dieser Rechtsauffassung des Oberlandes-
gericht Dresden hat sich, wie bereits in BTS 
Ausgabe September 2025, 71 f. ausgeführt, 
zwischenzeitlich auch der Bundesgerichts-
hof in seiner Entscheidung v. 22.07.2025, XI 
ZR 107/24, a. a. O., angeschlossen, wo der 
Bundesgerichtshof in Rn. 34 ausdrücklich 
hervorhebt, dass es für die zivilrechtliche 
Betrachtung völlig unerheblich ist, ob das 
Institut abweichend von § 55 Abs. 1 S. 1 Nr. 
1 ZAG für die Anmeldung im Online-Banking 

keine starke Kundenauthentifizierung ver-
langt hat und ob sie hierzu nach Nr. 10 Abs. 1 
der DeligiertenVO (EW 2018/389) befugt war 
(so bereits OLG Naumburg im Berufungsver-
fahren, Urteil v. 22.05.2024, 5 U 11/24, ZIP 
2025, 23, 27 f.; OLG Bremen, Beschluss v. 
15.04.2024, 1 U 47/23, BKR 2024, 729; 733 
Rn. 30 m. Anm. Dahmen sowie Schinkels, 
WuB 2024, 469; a. A. OLG Brandenburg, 
Urteil v. 15.01.2025, 4 U 32/24, BeckRS 2025, 
1194 Rn. 49 f.).

Hieran anschließend bestätigt das Ober-
landesgericht Dresden nach Einholung von 
Sachverständigenrat, dass das im konkre-
ten Fall betroffene S-Push-TAN-Verfahren 
zumindest im Zeitpunkt der schädigenden 
Ereignisse im Februar 2022 die technischen 
Anforderungen an eine starke Kundenau-
thentifizierung i. S. v. § 1 Abs. 24 ZKG genüg-
te (Rn.  105-110; zum S-Push-TAN-Verfah-
ren bestätigend SV a Campo für den Zeit-
raum Januar 2021 in seinem Gutachten vom 
05.11.2021 im Verfahren LG Aschaffenburg, 
21 O 28/21; so auch zum Chip-TAN-Verfah-
ren, OLG Naumburg, a. a. O., ZIP 2025, 23, 
28 f. für den Zeitraum Juli 2022; zur techni-
schen Sicherheit des SmartTAN-Verfahren 
betreffend den Zeitraum Juni 2022 vgl. Gut-
achten a Campo v. 16.03.2024, vorgelegt 
im Verfahren vor dem LG Berlin II, Az: 10 O 
200/22). 

In diesem Zusammenhang führt das Ober-
landesgericht Dresden, ebenfalls nach Ein-
holung von Sachverständigenrat, noch aus, 
dass es nicht zur Überzeugung des Gerichts 
feststünde, dass ein für die technische 
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Sicherheit des Systems der beklagten Spar-
kasse relevanter Angriff stattgefunden hat 
und damit die Anforderungen an eine starke 
Kundenauthentifizierung im Einzelfall nicht 
vorgelegen hätten (Rn.  111), weswegen 
damit im Ergebnis feststünde, dass ein durch 
betrügerisches Einwirken von außen gepräg-
ter Geschehensablauf im konkreten Fall vor-
gelegen hat (Rn. 111–118).

Im Übrigen hat das Oberlandesgericht Dres-
den völlig zu Recht sowohl den Einwand des 
Kunden, es sei pflichtwidrig, dass das Insti-
tut einen parallelen Betrieb ihres Online-
Banking und der S-PushTAN-App auf dem-
selben Endgerät zulässt, als auch den weite-
ren Einwand, das betreffende Institut habe 
in der S-PushTAN-App neben dem Zahlbe-
trag nicht auch den Namen des Zahlungs-
empfängers, sondern nur dessen Interna-
tional Bank Account Number (IBAN) ausge-
wiesen, mit völlig zutreffenden Argumenten 
zurückgewiesen (vgl. zu beiden Argumenten 
Mimberg, RdZ 2025, 206, 207).

Mit ausführlicher Begründung legt das Ober-
landesgericht Dresden sodann dar (Rn. 126–
142), warum in der Betätigung der S-Push-
TAN-App auf Zuruf eines Anrufers sowie 
dadurch, dass der Kunde vor der Bestäti-
gung des von Dritten generierten Auftrags in 
der S-Push-TAN-App die angezeigten Daten 
nicht oder nicht ordnungsgemäß überprüft 
hat, sowohl subjektiv als auch objektiv ein 
grob fahrlässiges Verhalten des Kunden zu 
sehen ist (so im Ergebnis auch OLG Bran-
denburg, Urteil v. 15.01.2025, 4 U 32/24, 
BeckRS 2025, 1194 Rn. 36 ff., wo ebenfalls in 
der blinden Bestätigung eines Auftrags in der 
S-Push-TAN-App ohne vorangegangene Kon-
trolle der dem Auftrag zu Grunde liegenden 
Daten ein grob fahrlässiger Pflichtverstoß 
angenommen wurde; vgl. hierzu auch OLG 
Frankfurt, Urteil v. 06.12.2023, 3 U 3/23, 
BeckRS 2023, 43887).

Das Oberlandesgericht Naumburg hat wie-
derum, vom Bundesgerichtshof im Urteil 
v. 22.07.2025, XI ZR 107/24, a. a. O.; in Rn. 
30 u. 31 bestätigt, in Bezug auf die Annah-
me eines grob fahrlässigen Pflichtversto-
ßes in seinem Urteil v. 22.05.2024, a. a. O., 
ZIP 2025, 23, festgehalten, dass (auch) die 

telefonische Weitergabe von im manuel-
len Chip-TAN-Verfahren generierten TANs 
an einen vermeintlichen Mitarbeiter des 
Zahlungsdienstleisters regelmäßig ebenfalls 
den Vorwurf einer grob fahrlässigen Pflicht-
verletzung begründet, wobei es nach Auf-
fassung des Oberlandesgerichts diesbezüg-
lich auch keine Rolle spielt, ob der Kunde 
zuvor nur das optische Chip-TAN-Verfahren 
genutzt hat und der Anruf unter der Telefon-
nummer des Zahlungsdienstleisters erfolgte 
(so auch OLG Bremen, Urteil v. 15.04.2024, 
a. a. O.; zur groben Fahrlässigkeit des Zahlers 
i. Z. m. Online-Banking ganz allgemein vgl. 
Kirchner, Recht der Zahlungsdienste, 2025, 
44 ff.; zur Möglichkeit der Berufung auf ein 
im OLG-Naumburg-Fall nicht vorliegendes 
sog. Augenblicksversagen vgl. BGH, Urteil 
v. 22.07.2025, a. a. O. Rn. 29f. sowie Kropf, 
WuB 2025, 385, 386).

Sodann prüft das Oberlandesgericht Dres-
den in Rn. 145–149, ob der festgestell-
te Schadensersatzanspruch der beklagten 
Sparkasse gemäß § 254 Abs. 1 BGB wegen 
eines eigenen Sorgfaltspflichtverstoßes 
gemindert sein könnte. Dabei gelangt das 
Oberlandesgericht Dresden zum Ergeb-
nis, dass sich die Sparkasse den bereits im 
Zusammenhang mit der Frage, ob etwaige 
Schadensersatzansprüche der Sparkasse 
gegen ihren Kunden nach § 675v Abs. 4 BGB 
ausgeschlossen sind, festgestellten auf-
sichtsrechtlichen Pflichtverstoß, nicht auch 
beim Online-Zugriff auf das persönliche 
Kundenkonto eine starke Kundenauthenti-
fizierung i. S. v. § 55 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZKG 
verlangt zu haben, im Rahmen von §  254 
Abs. 1 BGB zu 20 % als Mitverschuldensan-
teil  anrechnen lassen muss mit der Folge, 
dass der der Sparkasse zustehende Scha-
densersatzanspruch gegen ihren Kunden 
nach § 675v Abs. 3 BGB entsprechend um 
20  % zu kürzen ist. Dies deshalb, weil der 

(wenn auch nur) aufsichtsrechtliche Pflicht-
verstoß mitursächlich für das Gelingen von 
Betrugsfällen im Allgemeinen sowie im kon-
kret zu entscheidendem Fall im Besondern 
war (Rn. 146–149). 

Demgegenüber hatte das OLG Naumburg, 
a. a. O., ZIP 2025, 23, 29, in einer ähnlichen 
Fallkonstellation entschieden, dass der Ver-
stoß gegen § 55 ZAG zwar grundsätzlich als 
zu berücksichtigender Umstand im Rahmen 
des Mitverschuldenseinwands i.  S.  v. §  254 
BGB berücksichtigt werden könnte, die 
Berücksichtigung der aufsichtsrechtlichen 
Pflichtverletzung im Zusammenhang mit 
§  254 BGB im konkreten Fall jedoch abge-
lehnt; dies deshalb, weil der Verursachungs-
beitrag des Kreditinstituts nach Auffassung 
des OLG Naumburg vollständig hinter dem 
allein maßgeblichen und schwerwiegenden 
Verursachungsbeitrag des Kunden zurück-
tritt; eine Sichtweise, die der Bundesge-
richtshof in seinem Urteil v. 22.07.2025, 
a. a. O. in Rn. 38 f. bestätigt hat. 

Das OLG Brandenburg ist wiederum in sei-
nem Urteil v. 15.01.2025, a. a. O. Rn. 53 
einen Schritt weitergegangen und hat einen 
im Rahmen des § 254 BGB zu berücksichti-
genden Pflichtverstoß mit der Begründung 
abgelehnt, dass dann, wenn der Gesetzgeber 
selbst dem Zahlungsdienstleister zur Erleich-
terung für die Anwendungspraxis die Mög-
lichkeit einräumt, sein Sicherheitssystem in 
der Weise zu gestalten, dass eine starke Kun-
denauthentifizierung für den Zugang zum 
Online-Konto als solchen nicht erforderlich 
ist, es dazu in völligem Widerspruch stünde, 
wollte man ihm, dem Zahlungsdienstleister, 
allein deshalb, weil er von dieser Möglich-
keit Gebrauch gemacht hat, im Schadensfall 
– selbst bei grob fahrlässiger Schadensverur-
sachung durch den Zahlungsdienstnutzer – 
einen Mitverschuldensanteil anlasten.

Ellenberger/Findeisen/Nobbe/Böger (Hrsg.):  
Kommentar zum Zahlungsverkehrsrecht, 3. Aufl. 2020.
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Ein weiteres Mitverschulden der Sparkas-
se wegen fehlender Einhaltung des Sicher-
heitsstandards nach dem „aktuellen/
marktüblichen Stand der Technik“ lehnte 
das Oberlandesgericht Dresden nach Ein-
holung von Sachverständigenrat ab, weil alle 
drei aktenkundigen technischen Expertisen 
der Sachverständigen übereinstimmend und 
nachvollziehbar zu dem Ergebnis gelangt 
sind, dass das S-Push-TAN-Verfahren die-
sen Sicherheitsanforderungen genügt; dies 
ungeachtet der Tatsache, dass einer der 
Sachverständigen das HBCI-Chipkartenba-
sierte-Verfahren für allein technisch ausrei-
chend sicher angesehen hatte (Rn. 152).

Schließlich lehnt das Oberlandesgericht Dres-
den die Aufbürdung eines weiteren Mitver-
schuldensanteil wegen unzureichender 
Transaktionsüberwachungsmechanismen 
durch die Sparkasse ab. Dies deshalb, weil 
im konkreten Fall keine Anhaltspunkte dafür 
vorlagen, dass die beklagte Sparkasse trotz 
Einrichtung eines entsprechenden Systems 
Auffälligkeiten bei den streitgegenständli-
chen Vorgängen hätte bemerken und den kla-
genden Kunden deutlich hätte warnen oder 
die Ausführung der Zahlungsvorgänge hätte 
verhindern können/müssen (Rn. 155). Ähn-
lich entschied das OLG Bremen in seiner Ent-
scheidung vom 15.04.2025, a. a. O., Rn. 5, 

wo festgehalten wurde, dass mehrere Über-
weisungen von Beträgen i. H. v. jeweils mehr 
als 9.400 € in schneller zeitlicher Folge vom 
Girokonto an unbekannte Dritte in allgemei-
ner Hinsicht als auffällig und als Indikatoren 
für einen möglichen missbräuchlichen Kon-
tozugriff angesehen werden könnten, dass 
jedoch nach den maßgeblichen europarecht-
lichen Vorgaben die Pflicht zur Vorhaltung 
eines Systems zur Betrugsprävention ledig-
lich der aufsichtsrechtlichen Überwachung 
dient, nicht dagegen auch der Überwachung 
und Vorabkontrolle einzelner Vorgänge. Dies 
führe wiederum dazu, dass hieraus keine die 
Kunden schützende zivilrechtliche Sorgfalts-
pflicht des betroffenen Kreditinstituts herge-
leitet werden könne (ähnlich OLG Frankfurt, 
Beschluss v. 04.02.2025, 10 U 108/23, ZIP 
2025, 1728, 1729).

In diesem Zusammenhang ist noch zu 
berücksichtigen, dass es der anerkannten 
Rechtsprechung auch des Bundesgerichts-
hof entspricht, dass die Bank generell nicht 
prüfen muss, ob die Abwicklung eines Zah-
lungsvorgangs Risiken für einen Beteiligten 
begründet, oder Kontobewegungen allge-
mein und ohne besondere Anhaltspunk-
te zu überprüfen, weswegen eine Warn-
pflicht der Bank nur in absoluten Ausnah-
mefällen besteht und nur dann, wenn die 

Bank ohne nähere Prüfung im Rahmen der 
normalen Bearbeitung eines Zahlungsvor-
gangs auf Grund einer auf massiven Ver-
dachtsmomenten beruhenden objektiven 
Evidenz den Verdacht einer Veruntreu-
ung schöpft (vgl. BGH, Urteil v. 19.09.2023, 
XI ZR 343/22, NJW 2023, 3719 m. Anm. 
Beyer, WuB 2023, 465; vgl. i. d. Z. auch OLG 
Naumburg, Beschluss v. 18.11.2024, 14 U 
2275/22, BKR 2025, 361 zum Enkeltrick m. 
Anm. Dehne-Niemann sowie BGH, Urteil v. 
14.05.2025, XI ZR 327/22, WM 2024, 1160 
mit Anm. Dieckmann, WuB 2024, 327, 
329 ff. zu Warnpflichten im mehrgliedrigen 
Überweisungsverkehr ).

Hiervon unabhängig führt das OLG Bre-
men in seinem Urteil vom 15.04.2024, 1 U 
47/23 (BKR 2024, 729, 734) zwar aus, dass 
ein anspruchskürzender Pflichtverstoß i. S. 
v. § 254 BGB auch darin liegen könnte, dass 
das betroffene Kreditinstitut Überweisun-
gen über das vereinbarte Tageslimit hin-
aus zulässt und damit gegen die vereinbar-
ten Betragsobergrenzen nach § 6756k Abs. 
1 BGB verstößt, lehnt jedoch im Ergebnis im 
konkret betroffenen Einzelfall den Pflicht-
verstoß ab (Rn. 34; ähnlich auch OLG Naum-
burg, Urteil v. 22.05.2024, a. a. O., wo der 
Pflichtverstoß im Rahmen von § 254 BGB nur 
deswegen nicht berücksichtigt wurde, weil 
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der Kunde bezogen auf die Änderung des 
Tageslimits ebenfalls grob fahrlässig gegen 
seine Sorgfaltspflichten für das Online-Ban-
king verstoßen hatte). 

Was das Online-Banking anbelangt, so ist 
noch festzuhalten, dass der Bundesgerichts-
hof bereits in seinem Urteil v. 05.03.2024, 
XI ZR 107/22 (BeckRS 2024, 8294 m. Anm. 
Richrath, WuB 2024, 286 sowie Piekenbrock, 
ZIP 2024, 1370) festgehalten hat, dass dann, 
wenn der Zahler gegen den Zahlungsdienst-
leister einen Anspruch aus § 675 u. S. 2 BGB 
geltend macht und die Autorisierung strei-
tig ist, der Zahlungsdienstleister nach dem 
in § 675w BGB zum Ausdruck kommen-
den Rechtsgedanken die Beweislast für die 
Autorisierung trägt und zwar unabhängig 
davon, ob der Zahlungsvorgang auf den Ein-
satz eines Zahlungs(authentifizierungs)ins-
truments mit personalisierten Sicherheits-
merkmalen beruht (Zur Beweislastvertei-
lung in Fällen des Bankkartenmissbrauchs 
mit richtiger PIN vgl. OLG Dresden, Urteil v. 
13.03.2024, 5 U 589/23, wonach der ZDL, 
damit der Anscheinsbeweis für einen gro-
ben Sorgfaltspflichtverstoß des Zahlungs-
dienstnutzers zur Anwendung kommt, in 
Fällen des Bankkartenmissbrauchs mit rich-
tiger PIN kurz nach dem Kartendiebstahl 

darzulegen und zu beweisen hat, dass er ein 
grundsätzlich praktisch unüberwindliches 
Sicherheitssystem anwendet, und dass es im 
maßgeblichen Zeitraum zu keinem General-
versagen dieses Systems gekommen ist; vgl. 
hierzu die Anm. Schinkels, WuB 2024, 332 u. 
Brinkmann, BKR 2024, 831).

Ob diese vom Bundesgerichtshof aufgestell-
te Beweislastregelung vor dem Hintergrund 
der vom EuGH in Rn. 54 seiner Entscheidung 
vom 01.08.2025, C-665/23, BKR 2025, 903, 
907 getroffenen Aussage „Insbesondere 
setzt die tatsächliche Erwirkung der Korrek-
tur zum einen voraus, dass das Fehlen einer 
Autorisierung nachgewiesen wird“ noch 
Geltung entfaltet, erscheint zumindest zwei-
felhaft (so jedenfalls Zahrte in seiner Anm. zu 
EuGH BKR 2025, 911, 912). 

Was vorstehend unter Punkt 9) zitierte 
EuGH-Entscheidung vom 01.08.2025 anbe-
langt (vgl. hierzu auch die Anm. von Omlor, 
ZiP 2025, 2288 f.) so hält der EuGH dar-
in zunächst fest, dass der Kunde seinen 
Anspruch auf Korrektur nach § 675 u BGB 
grundsätzlich bereits dann verliert, wenn er 
nach Feststellung eines nicht autorisierten 
Zahlungsvorgangs seinen Zahlungsdienst-
leister hiervon nicht unverzüglich unterrich-

tet, auch wenn diese Unterrichtung inner-
halb der von 13 Monaten nach dem Tag der 
Belastung erfolgt ist (vgl. hierzu § 675b Abs. 2 
S. 2 BGB, wonach der Kunde alle zahlungs-
rechtlichen Ansprüche verliert, wenn er sei-
ner Verpflichtung nach § 675b Abs. 1 BGB, 
seinen Zahlungsdienstleister unverzüglich 
nach Feststellung über nicht autorisierte und 
fehlerhaft ausgeführte Zahlungsvorgänge zu 
unterrichten, nicht innerhalb von 13 Mona-
ten ab Belastungsdatum nachkommt).

Sodann führt der EuGH aus, dass im Falle 
eines nicht autorisierten Zahlungsvorgangs 
infolge der Nutzung eines verlorenen, gestoh-
lenen oder missbräuchlich verwendeten Zah-
lungsinstruments oder der sonstigen nicht 
autorisierten Nutzung eines Zahlungsinst-
ruments, von dem der Zahler/Kunde seinen 
Zahlungsdienstleister innerhalb von 13 Mona-
ten nach dem Tag der Belastung unterrichtet 
hat, der Zahler/Kunde seinen Anspruch auf 
eine wirksame Korrektur grundsätzlich nur 
dann verliert, wenn er die Unterrichtung des 
Zahlungsdienstleisters vorsätzlich oder grob 
fahrlässig – in Form einer qualifizierten Ver-
letzung einer Sorgfaltspflicht – verzögert hat, 
es sein denn, er hat in betrügerischer Absicht 
gehandelt (zur EuGH-Entscheidung vgl. wei-
ter Zahrte, BKR 2025, 911 f.).

Vorstehende Ausführungen machen deut-
lich, dass ein Kreditinstitut dem Anspruch 
seines Kunden nach § 675u BGB gemäß 
§ 242 BGB immer einen ihr gegenüber dem 
Kunden zustehenden gegenläufigen Scha-
densersatzanspruch entgegenhalten kann.

In diesem Zusammenhang dürfte zwischen-
zeitlich in der Rechtsprechung auch aner-
kannt sein, dass die telefonische Weiterga-
be von im manuellen Chip-TAN-Verfahren 
generierten TANs an einen vermeintlichen 
Bankmitarbeiter ebenso grundsätzlich den 
Vorwurf der groben Fahrlässigkeit begrün-
det wie die Weitergabe entsprechend 
generierter TANs per SMS. Gleiches gilt 
für die unterlassene Prüfung der Überein-

stimmung der angezeigten Daten mit den 
für den Auftrag vorgesehenen Daten vor 
Freigabe.

Zukünftig wird man wegen der vorstehend 
unter Punkt 10) erwähnten Entscheidung 
des EuGH vermehrt prüfen müssen, ob der 
Anspruch des Kunden nach § 675a BGB 
nicht bereits deswegen ausgeschlossen ist, 
wenn dieser seiner Verpflichtung zur unver-
züglichen Information i. S. v. § 676b BGB 
nicht rechtzeitig nachkommt.

Nach der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs steht zudem fest, dass der Haf-
tungsausschluss des § 675v Abs. 4 S. 1 Nr. 1 
BGB nur dann greift, wenn der Zahlungs-

dienstleister beim konkreten Zahlungsvor-
gang keine starke Kundenauthentifizierung 
verlangt hat.

Ob der Umstand, dass der Zahlungsdienst-
leister für den Online-Zugriff auf das per-
sönliche Kundekonto keine starke Kunden-
authentifizierung verlangt und damit gegen 
aufsichtsrechtliche Pflichten verstößt, es 
rechtfertigt, dem Zahlungsdienstleister im 
Rahmen des Mitverschuldens nach § 254 
BGB diesen aufsichtsrechtlichen Pflichtver-
stoß zivilrechtlich entsprechend der Rechts-
auffassung des Oberlandesgericht Dresden 
anzulasten, erscheint bereits deswegen 
zweifelhaft, weil aufsichtsrechtliche Grund-
sätze zivilrechtlich nur ganz ausnahmsweise 
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In seinem Urteil vom 10.11.2025 – 17 O 
178/25, hatte sich das Landgericht Bonn mit 
dem Spannungsfeld des Zahlungsdienstleis-
ters zwischen der Zulassung von Zahlungs-
vorgängen aus möglicherweise inkrimi-
nierten Mitteln und damit einhergehender 
strafrechtlicher als auch bußgeldrechtlicher 
Folgen für das Kreditinstitut einerseits und 
einer Pflichtverletzung gegenüber dem Kun-
den aus dem Zahlungsdiensterahmenvertrag 
andererseits zu befassen. 

Streitgegenständlich war die Auszah-
lung von Kontoguthaben im Zusammen-
hang mit einer Vielzahl von Geldwäsche-
verdachtsmeldungen, die nach einer sog. 
Nachmeldung bezüglich eines nur gerin-
gen Teilbetrages in einem staatsanwalt-
lichen Ermittlungsverfahren mündeten, 
wobei diesbezüglich der Vermögensarrest 
angeordnet wurde. Eine Auszahlung des 
Guthabens insgesamt erfolgte erst nach 
Einstellung des Ermittlungsverfahrens und 
Ablauf mehrerer Monate nach Abgabe der 
ursprünglichen Verdachtsmeldungen. 

Das Landgericht war der Auffassung, dass die 
Bank nicht verpflichtet gewesen sei, der Kon-
toinhaberin das Kontoguthaben insgesamt, 
ggf. abzüglich des arrestierten Betrags, aus-
zuzahlen. Die Zurückhaltung der Auszahlung 
über die in § 46 Abs. 1 Nr. 2 GwG vorgesehe-
ne Drei-Tages-Frist hinaus sei nämlich dann 
gerechtfertigt, wenn die Durchführung der 
Transaktion den Verpflichteten in die Gefahr 
einer Strafbarkeit bringe, d. h. wenn sich die 
Herkunft des Geldbetrags aus einer strafbaren 
Handlung geradezu aufdränge. Hier hätten 
entsprechende Anhaltspunkte jedenfalls in 
Bezug auf einen Teilbetrag vorgelegen, denn 
die Staatsanwaltschaft habe wegen einer von 
der Bank nachgemeldeten Transaktion ein 
Ermittlungsverfahren gegen die Kontoinhabe-
rin eingeleitet und den Vermögensarrest über 
diesen Teilbetrag angeordnet. Ob die Bank die 
Freigabefrist des § 46 GwG richtig berechnet 
habe, könne vor diesem Hintergrund dahin-

stehen, denn der Bank habe sich aufdrän-
gen müssen, dass – zumindest ein Teil – des 
Kontoguthabens, welches sie insgesamt aus-
kehren sollte, aus einer strafbaren Handlung 
herrühre, da die Kontoinhaberin der Geldwä-
sche dringend verdächtig sei. Dies stelle nach 
Auffassung der Kammer eine hinreichende 
Rechtfertigung dafür dar, von der Auskehrung 
des Guthabens (vorerst) insgesamt abzuse-
hen. Erst mit der Einstellung des Ermittlungs-
verfahrens sei für die Bank hinreichend klar 
gewesen, dass das Kontoguthaben gänzlich 
ausgezahlt werden dürfe. 

Überdies gewähre § 48 Abs. 1 GwG dem Mel-
denden eine umfassende Haftungsfreistel-
lung, solange die Meldung nicht grob fahrläs-
sig oder vorsätzlich unwahr erstattet wurde. 
Die Vorschrift sei zu Gunsten des Verpflich-
teten wegen verbleibender Unsicherheiten 
weit auszulegen, da § 48 GwG gerade die 
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und nur dann zu berücksichtigen sind, wenn 
sie Ausdruck einer allgemeinen Rechtspra-
xis sind, was beim aufsichtsrechtlichen Ver-
stoß gegen § 55 Abs. 1 S. 1. Nr. 1 ZAG nicht 
der Fall sein dürfte. 

Daran ändert nach hiesiger Auffassung auch 
der Hinweis des OLG Dresden im Urteil 
v. 05.05.2025, in Rn. 146, a. a. O., nichts, 
wonach § 254 Abs. 1 BGB Ausprägung des 
Grundsatzes von Treu und Glauben ist, wel-
cher Raum für eine sachgerechte und ein-
zelfallbezogene Verschuldensabwägung 

zulässt. Nach hiesiger Auffassung dürfte an 
dieser Sichtweise auch der Umstand nichts 
ändern, wenn die Angreifer nach dem 
Erlangen der Zugangsdaten für das Online-
Banking-Login sensible Daten erlangen. 
Hiervon unabhängig dürfte auch die vom 
Bundesgerichtshof bestätigte und vom OLG 
Naumburg in seinem Urteil v. 22.05.2024, a. 
a. O., vertretene Auffassung nicht von der 
Hand zu weisen sein, wonach der Verursa-
chungsbeitrag der Bank, aufsichtsrechtlich 
pflichtwidrig bei der ersten Anmeldung im 
Online-Banking eine starke Kundenauthen-

tifizierung nicht verlangt zu haben, hinter 
dem maßgeblichen , schwerwiegenden und 
grob fahrlässig herbeigeführten Verursa-
chungsbeitrag des Kunden zurückzutreten 
habe (an der vom OLG Dresden diesbezüg-
lich vertretene Rechtsauffassung zweifelnd 
auch Niwinski-Wellkamp, BKR 2025, 860, 
861 f.; zu den aktuellen Entwicklungen zu 
Betrug und Missbrauch im Online-Banking 
aus der Sicht eines Richters am Oberlandes-
gericht Bremen vgl. die sehr praxisorientier-
ten Ausführungen von Böger, WM 2025, 
1872 ff. sowie 1909 ff.).

https://www.fch-gruppe.de/Seminar/geldwaesche-verdachtsfall-transaktions-oder-kontosperre--kuendigung--1
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Das Landgericht Bonn hat eines der Kern-
probleme im Zusammenhang mit Geldwä-
scheverdachtsmeldungen, die Konfronta-
tion des Verpflichteten mit empfindlichen 
Geldbußen sowie mit einem Strafrechtsvor-
wurf, erkannt und überzeugend zu Guns-
ten des Zahlungsdienstleisters gelöst. Hier-
bei orientiert sich die erkennende Kammer 
und entgegen der teilweise vertretenen 
Auffassungen des LG Frankfurt am Main 
(Beschluss v. 22.01.2024, Az. 2-01-T 26/23, 
NJW 2024, 842), sowohl näher am Wortlaut 
als auch am Sinn und Zweck der einschlägi-
gen Vorschriften aus dem GwG, was gleich-
zeitig zu keinem unauflösbaren Konflikt mit 
den Hinweisen der BaFin führt. 

Die Bedeutung dieser Entscheidung liegt 
darin, dass das Gericht dem Zahlungsdienst-
leister im Rahmen dieses Spannungsfeldes 
aufzeigt, dass der Verdacht, eine Transakti-
on sei Teil einer Geldwäschehandlung, nicht 
allein deshalb entfällt, weil die Drei-Tages-
Frist bereits abgelaufen sei und auch nicht 
zwingend gänzlich neue Verdachtsmomen-
te hinzutreten müssen, soweit sich aus den 
Umständen des Einzelfalles aufdrängt, dass 
es sich um inkriminierte Gelder handeln 
könnte. Dies ist nicht nur insoweit begrü-
ßenswert, als dass dies das Ziel der Verhin-
derung der Nutzung des Finanzsystems zum 
Zwecke der Geldwäsche fördert, sondern 
auch die Rolle der Banken bei der prakti-
schen Umsetzung von Verdachtsmeldun-
gen schärft, soweit das Gericht als Höchst-

frist (jedenfalls im Rahmen einer Haftung) 
den Zeitpunkt konstatiert, bei welchem der 
Bank „klar [war], dass das Kontoguthaben 
gänzlich ausgezahlt […] werden darf.“

Der Entscheidung des LG Bonn ist zu ent-
nehmen, dass bei Verdachtsmeldungen eine 
„pauschale“ Sperre des Kontos seine Recht-
fertigung finden kann, soweit sich jeden-
falls die Herkunft der Geldmittel aus straf-
baren Handlungen geradezu aufdrängt, denn 
auch wenn sich im vorliegenden Fall die Ver-
dachtsmeldungen zunächst auf sämtliche 
Ursprungstransaktionen in Bezug auf das 
gesamte Guthaben bezogen haben, erach-
tet das Gericht die Zurückhaltung der Aus-
zahlung insgesamt und weit über die Drei-
Tages-Frist hinaus als gerechtfertigt, selbst 
wenn sich neue Verdachtsmomente wegen 
des Ermittlungsverfahrens und des Arrest-
beschlusses nur hinsichtlich eines geringeren 
Teilbetrages weiter verdichtet hatten.  Ent-
sprechend sieht das Landgericht Bonn folg-
lich in der Drei-Tages-Frist nach § 46 Abs. 1 
Nr. 2 GwG auch keine absolute Höchstfrist, 
was  im Einklang mit dem Wortlaut des § 46 
Abs. 1 Nr. 2 GwG steht, wonach eine Trans-
aktion „frühestens“ durchgeführt werden 
„darf“, wenn der dritte Werktag nach dem 
Abgangstag der Meldung verstrichen ist.

Ein zentraler Aspekt dieser Entscheidung ist 
auch die Haftungsfreistellung gemäß §  48 
GwG, wonach gerade wegen verbleiben-
der Unsicherheiten eine weite Auslegung zu 

Gunsten des Verpflichteten angezeigt ist, da 
§ 48 GwG gerade die Erhöhung zur Bereit-
schaft zur Erstellung von Verdachtsmeldun-
gen bezwecken soll. Ferner sieht sich das 
Gericht nicht zu einer fragwürdigen teleolo-
gischen Reduktion der Vorschrift veranlasst, 
wenngleich nach Ablauf der drei Werktage 
keine Anweisung von Strafverfolgungsbe-
hörden in Bezug auf das nicht arrestierte 
Restguthaben vorlag, denn das Gericht hat 
hier gewürdigt, dass allein der Ablauf der 
Stillhaltefrist die Bank nicht aus der Schuss-
linie sowohl strafrechtlicher als auch buß-
geldrechtlicher Folgen nimmt. 

Ungeachtet dessen lässt die Umsetzung der 
Geldwäschegesetzgebung einen Ermessens-
spielraum offen. Das Landgericht Bonn stellt 
auch hier erwartbar, aber auch richtiger-
weise auf die Einzelfallumstände ab. Wel-
che konkreten Umstände die Versagung der 
Durchführung von Zahlungsvorgängen wei-
terhin rechtfertigt, obliegt in gewisser Weise 
mit Blick auf insbesondere haftungsrechtli-
che Folgen, soweit eine Meldung nicht grob 
fahrlässig oder vorsätzlich unwahr erstat-
tet wurde, dem Zahlungsdienstleister, was 
letztlich eine sorgfältige Prüfung erfordern 
wird. Die ein Anhalten der Transaktion tra-
genden Ermessensentscheidungen sind zu 
dokumentieren.  Im Ergebnis ist schlicht ein 
Untätigbleiben nach Ablauf der Stillhaltefrist 
auch gemäß der konträren Entscheidungen 
sowohl des Landgerichts Frankfurt als auch 
des Landgerichts Bonn nicht zu empfehlen.

PRAXISTIPP

Erhöhung zur Bereitschaft zur Erstellung von 
Verdachtsmeldungen bezwecke. Dem Telos 
werde die Vorschrift jedoch nur dann gerecht, 
soweit sich der Meldende sicher sein kann, 
dass er nur bei vorsätzlicher oder grob fahr-
lässiger Unwahrheit zur Rechenschaft gezo-
gen werde. Die Freistellung erfasse jegliche 
Verantwortlichkeit und erstrecke sich auf 
alle denkbaren zivilrechtlichen Ansprüche. 
Bewertungsmaßstab sei insbesondere nur, 
ob der Verpflichtete schon einfachste, ganz 
naheliegende Überlegungen nicht angestellt 

habe oder nicht beachtet wurde, was im 
gegebenen Fall jedem hätte einleuchten müs-
sen. Entsprechende Anhaltspunkte in Bezug 
auf nur eine Transaktion lässt das Gericht aus-
reichen, sodass demgemäß kein eklatanter 
Verstoß erkennbar sei.  

Anders als das LG Frankfurt am Main 
(Beschluss v. 22.01.2024, Az. 2-01-T 26/23, 
NJW 2024, 842; vgl. kritisch zu dieser Ent-
scheidung Edelmann, BTS, Ausgabe Juli/
August 2024, S. 55 f.) hielt das Landgericht 

Bonn auch eine teleologische Reduktion des 
§ 48 GwG für nicht gerechtfertigt. Bei der 
Entscheidung des Landgerichts Frankfurt am 
Main handele es sich um eine nicht genera-
lisierbare Einzelfallentscheidung. Soweit die 
Frist nach § 46 Abs. 1 Nr. 2 GwG von drei 
Tagen abgelaufen sei, habe der Verpflichte-
te zwar grundsätzlich kein Recht mehr, Trans-
aktionen nicht auszuführen, gleichwohl sei 
eine Grenze dort zu ziehen, wo die Durch-
führung der Transaktion den Verpflichteten 
in die Gefahr einer Strafbarkeit bringe.
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Auch wenn es aus hiesiger Sicht auf Grund des Wortlauts des § 46 GwG eine Selbstver-
ständlichkeit war und auch die BaFin in ihren Auslegungs- und Anwendungshinweisen eine 
entsprechende Rechtsauffassung vertreten hat, ist es sehr zu begrüßen, dass das Oberlan-
desgericht Frankfurt am Main nunmehr entgegen mancher Instanzgerichte klargestellt hat, 
dass der die Geldwäscheverdachtsmeldung Veranlassende zwar in der Regel die Freigabe 
der durch die Geldwäscheverdachtsmeldung blockierten Geldes nach Ablauf der Dreitages-
frist veranlassen muss, dass jedoch in besonderen Fallkonstellationen dem die Geldwäsche-
verdachtsmeldung Veranlassenden eine weitere Reaktions- und Überlegungszeit zuzubilli-
gen ist, wobei diese zuzubilligende Zeit auch über die vom Oberlandesgericht Frankfurt dem 
betroffenen Institut im konkreten Fall eingeräumten weiteren drei Tage sein kann.

Wichtig für das die Geldwäscheverdachtsmeldung veranlassende Institut ist es, die für die 
Zurückhaltung des Geldes maßgebenden Gründe zu dokumentieren, um für Dritte, wie 
z. B. Gerichte, darlegen zu können, dass und aus welchen (nachvollziehbaren) Gründen 
das blockierte Geld nicht nach Ablauf der Dreitagesfrist ausgezahlt wurde. 
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Wie im vorangegangenen Beitrag dargelegt, 
musste sich das Landgericht Bonn in vorste-
hender Entscheidung vom 10.11.2025, 17 
O 178/25, in Abgrenzung zur Entscheidung 
des Landgerichts Frankfurt vom 22.01.2024, 
2-01-T26/23, mit der zu Gunsten des nach 
§ 43 Abs. 1 GwG zur Geldwäscheverdachts-
meldung Verpflichteten eingreifenden und 
in § 48 Abs. 1 GwG geregelten umfassenden 
Haftungsfreistellung auseinandersetzen und 
hat in diesem Zusammenhang nicht nur klar-
gestellt, dass die Haftungsfreistellung des 
§ 48 Abs. 1 GwG umfassend zu verstehen ist 
und selbst dann eingreift, wenn der zur Mel-
dung Verpflichtete die Freigabefrist des § 46 
GwG nicht eingehalten hat; dies jedenfalls 
dann, wenn die Verdachtsmeldung nicht vor-
sätzlich oder grob fahrlässig unwahr erstat-
tet wurde. Das Landgericht Bonn hat zudem 
in Abgrenzung zur Entscheidung des Landge-

richts Frankfurt vom 22.01.2024, a. a. O. her-
vorgehoben, dass von einer eklatanten und 
nach Auffassung des Landgerichts Frankfurt 
zum Wegfall der Haftungsfreistellung nach 
§ 48 Abs. 1 GwG führenden Missachtung der 
in § 46 GwG geregelten Dreitagesfrist dann 
nicht ausgegangen werden kann, wenn die 
Durchführung der Transaktion den Ver-
pflichteten in die Gefahr einer Strafbarkeit 
beispielsweise wegen Geldwäsche bringen 
würde, d.  h. wenn sich die Herkunft des 
Geldbetrages aus einer strafbaren Hand-
lung oder seine Verwendung zu Zwecken 
der Terrorismusfinanzierung geradezu auf-
drängt oder durch die Transaktion ein Ver-
stoß gegen Embargovorschriften offenkun-
dig wäre (ähnlich auch die Auslegungs- und 

Anwendungshinweise der BaFin zum GwG; 
vgl. hierzu auch Schultes, NJW 2025, 1212, 
1213 u. Kurz/Bauerfeind, BKR 2025, 1006, 
1007 f.), was im konkret betroffenen Fall des 
Landgerichts Bonn der Fall war.

Demgegenüber musste sich das Oberlan-
desgericht Frankfurt in seinem Urteil vom 
25.02.2025, 10 U 18/24 (WM 2025, 1142 ff. 
mit Anm. Kurz/Bauerfeind, BKR 2025, 1006 
ff., Schultess NJW 2025, 1212 f. sowie Hille, 
GWR 2025, 257) mit der Frage auseinan-
dersetzen, ob der nach §  43 GwG Melde-
pflichtige für die vorgerichtlichen Anwalts-
kosten aufkommen muss, die dem von 
der Verdachtsmeldung betroffenen Kun-
den dadurch entstanden sind, dass dieser 
zur Freigabe des blockierten Geldes einen 
Anwalt beauftragt hat.

Nachdem das Oberlandesgericht Frankfurt 
festgestellt hat, dass sich bereits nach dem 
eigenen Vortrag der von der Geldwäsche-
verdachtsmeldung betroffenen Klägerin ein 
materiell-rechtlicher Kostenerstattungsan-
spruch sich bereits aus zeitlichen Gründen 
nicht auf Verzug gem. §§ 280 Abs. 2, 286 BGB 
stützen lässt, musste sich das Oberlandesge-
richt Frankfurt mit der weiteren Frage ausein-
andersetzen, ob sich ein solcher Kostenerstat-
tungsanspruch entsprechend den Ausführun-
gen des Landgerichts Wiesbaden in seinem 
erstinstanzlichen Urteil vom 11.01.2024, 
3  O  238/23 aus schuldhafter vertraglicher 
Pflichtverletzung nach §  280 Abs.  1 BGB 
ergibt, welches eine schuldhafte Pflichtverlet-
zung allein darin gesehen hatte, dass das nach 
§ 43 GwG zur Geldwäscheverdachtsmeldung 
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In seiner Entscheidung vom 10.02.2025, 
24 U 108/24 (WM 2025, 1977), erinnert das 
Kammergericht daran, dass Anlagevermitt-
ler, anders als Anlageberater, nicht zu einer 
fachkundigen Beratung und Beurteilung der 
für die Anlageentscheidung wesentlichen 
Tatsachen verpflichtet sind, diese aber unge-
achtet dessen das Anlagekonzept, bezüglich 
dessen sie Auskunft erteilen, wenigstens auf 
Plausibilität, insbesondere auf wirtschaftli-
che Tragfähigkeit hin, überprüfen müssen.

Sodann erinnert das Kammergericht daran, 
dass es als Mittel der Aufklärung genügen 
kann, wenn dem Interessenten statt einer 
mündlichen Aufklärung im Rahmen des 

Vertragsanbahnungsgesprächs ein Prospekt 
über die Kapitalanlage überreicht wird, 
sofern dieser nach Form und Inhalt geeig-
net ist, die nötigen Informationen wahr-
heitsgemäß und verständlich zu vermitteln, 
und dem Interessenten so rechtzeitig vor 
dem Vertragsabschluss gegeben wird, dass 
sein Inhalt noch zur Kenntnis genommen 
werden kann.

Vertreibt daher ein Anlagevermittler, wie 
im betroffenen konkreten Fall, die Anlage 
anhand eines Prospekts, muss der Anla-

gevermittler, um seiner Auskunftspflicht 
nachzukommen, im Rahmen der geschul-
deten Plausibilitätsprüfung den Prospekt 
jedenfalls darauf überprüfen, ob er ein in 
sich schlüssiges Gesamtbild über das Betei-
ligungsobjekt gibt und ob die darin enthal-
tenen Informationen, soweit er dies mit 
zumutbaren Aufwand zu überprüfen in der 
Lage ist, sachlich vollständig und richtig 
sind. Ist die Plausibilitätsprüfung des Pro-
spektes unterblieben, hat der Anlagever-
mittler wiederum den Interessenten hier-
auf ebenfalls hinzuweisen.

verpflichtete Institut nach Ablauf der War-
tefrist von drei Tagen gem. § 46 Abs. 1 Nr. 2 
GwG das Geld nicht ausgezahlt hatte.

Diesbezüglich stellt das Oberlandesgericht 
Frankfurt zunächst fest, dass eine Auszah-
lung des von der Geldwäscheverdachtsmel-
dung betroffenen Geldes nicht vor Ablauf 
der in § 46 Abs. 1 Nr. 2 GwG vorgesehenen 
Drei-Tagesfrist erfolgen darf.

Entgegen der vom Landgericht Wiesba-
den in erster Instanz sowie entgegen der 
von weiteren Instanzgerichten vertretenen 
Meinung (vgl. hierzu die Ausführungen von 
Schultes, NJW 2025, 1212 f. sowie die Zita-
te von Kurz/Bauerfeind, BKR 2025, 1006, 
1007) stellt das Oberlandesgericht Frank-
furt u. H. auf den an sich klaren und eindeu-
tigen Wortlaut der Norm des §  46 Abs.  1 
Nr.  2 GwG „frühestens“ sodann klar, dass 
eine Auszahlungspflicht des die Geldwä-

scheverdachtsmeldung veranlassenden Ins-
tituts nicht bereits dann besteht, wenn die 
Auszahlung nicht umgehend nach Ablauf 
der Dreitagesfrist des § 46 Abs. 1 Nr. 2 BGB 
vorgenommen wird, dem die Geldwäsche-
verdachtsmeldung veranlassenden Insti-
tuts vielmehr in besonderen Fällen einige 
wenige weitere Tage als die Reaktions- und 
Überlegungszeit zugebilligt werden müs-
sen. In Bezug auf den konkreten Fall führt 
das Oberlandesgericht Frankfurt diesbe-
züglich aus: „Der Beklagten waren ange-
sichts der nicht alltäglichen Problematik, 
der Beteiligung eines Drittkontos (= Konto 
des Streithelfers), des sehr hohen Geldbe-
trages von fast 700.000,00  € und der mit 
einer gegebenenfalls haftungsträchtigen 
Auszahlung an den/die nichtberechtigte/n 
Empfänger/in nach Ablauf der kurzen War-
tepflicht nach § 46 Abs. 1 Nr. 2 GwG jeden-
falls einige wenige weitere Tage als Reak-
tions- und Überlegungszeit zuzubilligen.“

Unter Hinweis auf die umfassende Haf-
tungsfreistellung in §  48 GwG führt das 
Oberlandesgericht noch ergänzend diesbe-
züglich aus, dass unabhängig davon, ob sich 
die veranlasste Geldwäscheverdachtsmel-
dung als rechtmäßig und zutreffend erweist, 
die von der Verdachtsmeldung betroffenen 
Kunden regelmäßig das Risiko etwaiger, 
durch die Meldung verursachter Nachteile 
zu tragen haben.

Abschließend hält das Oberlandesgericht 
Frankfurt am Main noch fest, dass es für die 
Erstattung der vorgerichtlichen Anwalts-
kosten unerheblich ist, dass das betroffe-
ne Kreditinstitut das Geld tatsächlich erst 
rund einen Monat später freigab. Denn die-
se mögliche Pflichtverletzung des die Ver-
dachtsmeldung auslösenden Instituts sei im 
konkreten Fall nicht kausal für die Beauf-
tragung des anwaltlichen Bevollmächtigten 
gewesen.

Irreführende Angaben im Exposé bei Anlagevermittlung

Prof. Dr. Hervé Edelmann,  
Fachanwalt für Bank- und  
Kapitalmarktrecht,  
Thümmel, Schütze & Partner, Stuttgart Ellenberger (Hrsg.): Praktikerhandbuch  

Wertpapier- und Derivategeschäft, 6. Aufl. 2023.

BUCHTIPP
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In seiner Entscheidung vom 16.06.2025, 
7 U 90/24 (WM 2025, 1989), musste sich 
das Oberlandesgericht Frankfurt am Main 
damit auseinandersetzen, ob ein Verbrau-
cher, der einen zertifizierten Altersvorsorge-
vertrag abgeschlossen hatte, diesen Vertrag 
nach § 8 VVG (Versicherungsvertragsgesetz) 
widerrufen kann.

Dem erstinstanzlichen Urteil des Land-
gerichts Frankfurt vom 13.05.2024, 
2-12 O 616/23, folgend gelangt das Oberlan-
desgericht Frankfurt zum Ergebnis, dass der 
konkret betroffene zertifizierte Altersvorsor-
gevertrag nicht die Voraussetzungen erfüllt, 
die an die Bejahung eines Versicherungsver-
trages i. S. d. § 1 VVG gestellt werden.

Diesbezüglich hält das Oberlandesgericht 
fest, dass ein Lebensversicherungsvertrag in 
Abgrenzung zum Sparvertrag die Übernahme 
eines biometrischen Risikos seitens des Ver-
sicherers voraussetzt. Im Bereich der Lebens-
versicherung seien dies entweder die Über-

nahme des Todesfallrisikos oder die Übernah-
me des Erlebensfallrisikos, gegebenenfalls in 
Kombination. Der Versicherer müsse insoweit 
ein Risiko tragen, das darin besteht, dass er 
überhaupt oder länger als kalkuliert eine Leis-
tung zu erbringen hat, wenn der Versiche-
rungsfall eintritt. Bei der Todesfallversiche-
rung sei wiederum ein solch hinreichender 
Risikotransfer dann anzunehmen, wenn der 
Versicherungsnehmer nur zur Leistung ver-
pflichtet ist, wenn der Versicherungsnehmer 

ein bestimmtes Datum nicht erlebt. Bei der 
Erlebensfallversicherung ist ein hinreichender 
Risikotransfer schließlich dann anzunehmen, 
wenn die Leistungspflicht des Versicherers 
davon abhängig ist, dass der Versicherungs-
nehmer das Eintrittsdatum erlebt.

Nachdem der konkret abgeschlossene zer-
tifizierte Altersvorsorgevertrag eine solche 
Risikoübernahme nicht enthielt, wurde die 
Klage abgewiesen.

Abgrenzung Sparvertrag/Lebensversicherung

Prof. Dr. Hervé Edelmann,  
Fachanwalt für Bank- und  
Kapitalmarktrecht,  
Thümmel, Schütze & Partner, Stuttgart

 Vorstand & AufsichtsrAT   Personal & Führung  Kreditgeschäft & Immobilienfinanzierung  SaniInso 

 Bankrecht  Compliance  Revision  Controlling  IT & Orga  Einlagen- & Wertpapiergeschäft

•	 Konten, Kreditverträge & Geschäftsverbindungen  
rechtssicher kündigen!	 15.12.2025	 Online-Seminar 

SEMINARTIPP

Ellenberger/Findeisen/Nobbe/Böger (Hrsg.):  
Kommentar zum Zahlungsverkehrsrecht, 3. Aufl. 2020.

BUCHTIPP

Ob der Anlagevermittler dieser Prüfungs-
pflicht im konkreten Fall nachgekommen ist, 
hat das Kammergericht offengelassen. Dies 
deshalb, weil der Anlagevermittler im kon-
kret betroffenen Fall sein Produkt zusätzlich 
mit einem Exposé beworben hatte, welches 
offenkundig irreführende Angaben enthielt 
und die irreführenden Angaben im Exposé 
für die Anlageentscheidung des Interessen-
ten ursächlich waren.

In diesem Zusammenhang erinnerte das 
Kammergericht noch daran, dass nach stän-
diger Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hof bei einer unrichtigen oder unvollstän-

digen Darstellung von für die Anlageent-
scheidung wesentlichen Umständen auch 
in einem Exposé eine tatsächliche Vermu-
tung dafür besteht, dass die mangelnde Pro-
spekt- bzw. Exposédarstellung für die Anla-

geentscheidung ursächlich war, wobei es 
sich dabei nicht lediglich um eine Beweiser-
leichterung im Sinne eines Anscheinsbewei-
ses, sondern um eine zur Beweislastumkehr 
führende widerlegliche Vermutung handelt.

Vorstehende Entscheidung des Kammergerichts sollte Anlagevermittler ebenso wie Anla-
geberater daran erinnern, dass deren Angaben in Bezug auf das zu vermittelnde Produkte 
nicht nur im Prospekt vollständig und richtig dargestellt sein muss, sondern auch in einem 
Exposé, welcher zur Anwerbung der Kunden verwendet wird.

PRAXISTIPP
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Nachdem der Bundesgerichtshof bereits 
entschieden hatte, dass die BaFin im 
Zusammenhang mit dem Wirecard-Skan-
dal gegenüber Kapitalanlegern nicht haf-
tet, musste sich der Bundesgerichtshof 
ausweislich dessen Pressemitteilung in 
seiner Entscheidung vom 13.11.2025, IX 
ZR  127/24 mit der in Literatur und Recht-
sprechung hoch umstrittenen Frage ausei-
nandersetzen (vgl. hierzu die Nachweise 
bei Mock, NZI 2024, 980), ob kapitalmarkt-
rechtliche Schadensersatzansprüche von 
Wirecard-Aktionären als einfache Insolven-
zforderungen nach §  38 Insolvenzordnung 
(InsO) zur Insolvenztabelle angemeldet 
werden können oder ob es sich bei diesen 
Ansprüchen um nachrangige Ansprüche 
handelt, die erst aus einem möglicherwei-
se nach Befriedigung von Forderungen ein-
facher Gläubiger wie den kreditgebenden 

Banken oder ehemaligen Angestellten aus 
der Insolvenzmasse verbleibenden Über-
schuss (§ 199 InsO) zu bedienen wären.

Mit dem maßgeblichen Argument, dass 
kapitalmarktrechtliche Schadensersatzan-
sprüche der Aktionäre derart mit der Stel-
lung als Aktionär verknüpft sind, dass sie in 
der Insolvenz der Gesellschaft hinter den 
Forderungen einfacher Insolvenzgläubiger 
gem. §  38 Insolvenzordnung zurückzutre-
ten haben, gelangt der Bundesgerichtshof 
unter Aufhebung des Teil- und Zwischen-
urteils des Oberlandesgerichts München 
vom 17.09.2024, 5 U 7318/22e (NZI 2024, 
969 mit Anm. Mock), welches zum Ergeb-

nis gelangt war, dass die Wirecard-Aktionä-
re Ansprüche auf Schadensersatz nach § 38 
Insolvenzordnung als einfache Insolvenz-
forderung geltend machen können, zum 
Ergebnis, dass die kapitalmarktrechtlichen 
Schadensersatzansprüche von Wirecard-
Aktionären nachrangige Forderungen dar-
stellen, die aus einem etwaigen noch ver-
bleibenden Rest aus der Insolvenzmasse 
zu befriedigen sind.

In diesem Zusammenhang hebt der Bundes-
gerichtshof in seiner Pressemitteilung noch 
hervor, dass die insolvenzrechtliche Rangfol-
ge solche auf den Erwerb der Aktie bezogene 
Forderungen hinter diejenigen der einfachen 
Insolvenzgläubiger nach § 38 InsO zurückset-
zen würde und dass es für den Gleichrang 
mit einfachen Insolvenzgläubigern nicht 
genügt, die Täuschung der Aktionäre in den 
Blick zu nehmen, weil dies ausblende, dass 
Zweck des Rechtsgeschäfts der Erwerb einer 
Beteiligung an der Gesellschaft war und der 
Aktionär somit die mit seiner Stellung ver-
bundenen Risiken zu tragen habe.

Wirecard-Aktionäre gehen in Insolvenzverfahren leer aus

Prof. Dr. Hervé Edelmann,  
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Kapitalmarktrecht,  
Thümmel, Schütze & Partner, Stuttgart
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•	 Zertifizierter WpHG-Compliance-Beauftragter (FCH) 	  
23.-26.11.2025	 Online-Seminar 

SEMINARTIPP

Ellenberger (Hrsg.): Praktikerhandbuch  
Wertpapier- und Derivategeschäft, 6. Aufl. 2023.

BUCHTIPP

Vorstehende BGH-Entscheidung führt in 
der Praxis dazu, dass die Wirecard-Aktio-
näre leer ausfallen dürften. Dies deshalb, 
weil die Forderung der Wirecard-Gläubiger 
15,4 Mrd. € betragen soll bei einer Insolven-
zmasse von ca. 650 Mio.  € mit der Konse-

quenz, dass in Bezug auf die Schadenser-
satzforderungen der Wirecard-Aktionäre in 
Höhe von rund 8,5 Mrd. € kein zu verteilen-
der Rest übrig bleibt. Ansonsten werden die 
Entscheidungsgründe des Bundesgerichts-
hofs abzuwarten sein. Insbesondere bleibt 

auch abzuwarten, ob in den Entscheidungs-
gründen auch dargelegt wird, weswegen 
der Bundesgerichtshof entgegen mancher 
Literaturstimmen (vgl. hierzu bspw. Mock, 
NZI 2024, 969, 981) die Angelegenheit nicht 
dem EuGH vorgelegt hat.

PRAXISTIPP
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